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6. Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder

§ 113 Abs. 1 Satz 2 AktG sieht vor, dass eine Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder in der Satzung 

festgesetzt oder von der Hauptversammlung bewilligt werden kann. Dabei ist gemäß § 113 Abs. 3 

Satz 1 und Satz 2 AktG bei börsennotierten Gesellschaften mindestens alle vier Jahre über die 
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Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder Beschluss zu fassen, wobei ein die Vergütung bestätigender 

Beschluss zulässig ist. 

Über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder der Gesellschaft, die in § 12 der Satzung geregelt ist, hat 

zuletzt die ordentliche Hauptversammlung 2021 Beschluss gefasst, sodass in der ordentlichen 

Hauptversammlung 2025 turnusgemäß erneut über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder zu 

beschließen ist. Aus den in der Beschreibung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder dargelegten 

Erwägungen halten Vorstand und Aufsichtsrat es für angemessen, an dem bisherigen 

Vergütungssystem des Aufsichtsrats festzuhalten und die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 

unverändert zu lassen. In der Beschreibung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder sind auch die 

Angaben gemäß §§ 113 Abs. 3 Satz 3, 87a Abs. 1 Satz 2 AktG dargestellt. Die Satzung einschließlich 

der Regelung zur Vergütung des Aufsichtsrats in § 12 und die Beschreibung der Vergütung der 

Aufsichtsratsmitglieder ist unter www.bayer.de/hauptversammlung zugänglich und wird dort auch 

während der Hauptversammlung zugänglich sein. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder, wie sie in § 12 der 

Satzung festgelegt und in der Beschreibung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder erläutert ist, zu 

bestätigen. 




